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789 2009/288

Kanton Basel-Landschaft Landrat

Bericht der Justiz- und Sicherheitskommission an den Landrat

zur Vorlage des Regierungsrates vom 20. Oktober 2009 zu den Postulaten 2007/027 der
Bildungs-, Kultur- und Sportkommission betreffend Mitwirkung des Parlaments bei Staatsver-
trägen und 2007/291 von Klaus Kirchmayr betreffend Verhandlungsmandate für Interkantonale
Vereinbarungen 

Vom 18. Januar 2010

1. Ausgangslage

Der Regierungsrat reagiert in seiner Vorlage auf die bei-
den Postulate 2007/027, von der BKSK am 1. Februar
2007 eingereicht und vom Landrat am 7. Juni 2007 still-
schweigend überwiesen, und 2007/291, von Klaus Kirch-
mayr am 15. November 2007 eingereicht und vom Landrat
am 22. Mai 2008 überwiesen.

Das Postulat 2007/027 verlangt § 67 der Geschäftsord-
nung des Landrates dahingehend zu ändern, dass der
Regierungsrat Staatsverträge nach Abschluss der Ver-
handlungen, aber noch vor der Unterzeichnung der zu-
ständigen Landratskommission vorlegen müsse, die dann
über eine allfällige Detailberatung befinden kann. Dieses
Postulat lehnt der Regierungsrat in seiner Vorlage ab, weil
eine solche obligatorische Konsultationspflicht das ohne-
hin schon sehr aufwändige Verfahren für Staatsverträge
zusätzlich verlängern und komplizieren würde.

Das Postulat 2007/291 hält der Regierungsrat insoweit für
erfüllt, als seit 1. Juli 2009 für die Aufnahme von Verhand-
lungen über Staatsverträge Verhandlungsmandate aus-
drücklich vorgeschrieben sind. Allerdings lehnt der Regie-
rungsrat die Bekanntgabe des Verhandlungsmandats
gegenüber dem Landrat ab, weil dies die Verhandlungs-
position der Regierung schwächen würde.

Detaillierte Angaben sind der Vorlage des Regierungs-
rates zu entnehmen.

2. Organisatorisches

Die Justiz- und Sicherheitskommission hat die Vorlage an
ihren Sitzungen vom 16. November, 30. November und
14. Dezember 2009 im Beisein von Regierungsrätin Sabi-
ne Pegoraro, von Stephan Mathis, Generalsekretär der
Sicherheitsdirektion, und von Wolfgang Meier, stv. Ge-
neralsekretär, behandelt.

Weil einer der Postulanten, Klaus Kirchmayr, der JSK

selber angehört und sich deshalb direkt äussern konnte,
wurde ausnahmsweise auch Karl Willimann, Präsident der
Bildungs-, Kultur- und Sportkommission als der zweiten
Postulantin, zur Anhörung am 30. November 2009 einge-
laden.

3. Beratungen in der Kommission

3.1. Würdigung der Vorlage

Die Verwaltung stellt mit Verweis auf die geltenden ge-
setzlichen Bestimmungen fest, der Landrat verfüge über
eine gut ausgebaute Palette an Mitwirkungsmöglichkeiten:
Das Parlament hat den Anspruch auf Information bei Auf-
nahme von Vertragsverhandlungen und die Möglichkeit
einer Stellungnahme zu Verhandlungsabsichten. Der
Landrat kann zudem eine Begleitkommission einsetzen;
diese wird über den Stand und das Ergebnis der Verhand-
lungen orientiert und kann Empfehlungen abgeben.

a. Verhandlungsmandat

Die Regierung lehnt eine feste Verpflichtung, den Landrat
oder eine seiner Kommissionen über das Verhandlungs-
mandat zu informieren, aus Gründen der Vertraulichkeit
und der Verhandlungsflexibilität ab.

In der Kommission wurde auf negative Erfahrungen in den
letzten Jahren verwiesen, so beispielsweise auf den
Rheinhafenvertrag mit seinen offensichtlichen Mängeln im
Flächenmanagement, an denen der Landrat nichts mehr
ändern konnte, oder auf die Gründung der Nationalstras-
sen Nordwestschweiz AG mit einer fragwürdigen Kündi-
gungsklausel.

Die Kommission war sich aber nicht einig über die Konse-
quenzen, falls die Leitplanken des Verhandlungsmanda-
tes bekanntgegeben werden müssten: Ein Teil der Kom-
mission glaubt, dies würde der Verhandlungsdelegation
den Rücken stärken, ein anderer Teil ist überzeugt, dass
ihre Flexibilität beeinträchtigt würde.
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b. Begleitkommission

Es wäre unsinnig, wenn der Landrat bei jedem Staatsver-
trag eine Kommission einsetzen müsste. Um zu wissen,
ob er allenfalls zu diesem Mittel greifen möchte, ist es
aber wichtig, dass er immer im Bild ist über die anstehen-
den Staatsvertragsverhandlungen. Aus diesem Grund gilt
die

c. Informationspflicht

Die Bestimmung in § 20 der Geschäftsordnung des Land-
rates muss, so betont die Kommission, von den Mitglie-
dern des Regierungsrates unbedingt ernst genommen und
konsequent beachtet werden:

§ 20 Information durch den Regierungsrat
Der Regierungsrat hat die ständigen Kommissionen insbeson-
dere über die Absichten der Planung, der Gesetzgebungsarbei-
ten und der Vertragsverhandlungen regelmässig zu unterrich-
ten.

Wenn diese Bestimmung in der Praxis stets eingehalten
würde, gäbe es kaum Diskussionsbedarf. Die Kommission
wünscht allerdings, dass diese Information spätestens
nach der Verabschiedung des Verhandlungsmandats
erfolgen sollte. 

Am 30. November 2009 beschloss die Kommission, das
Geschäft so lange zu sistieren, bis eine von ihr bestellte
Stellungnahme des Rechtsdienstes des Regierungsrates
zu dieser Frage vorliegt.

3.2. Stellungnahme des Rechtsdienstes des Regie-
rungsrates

Die Kommission beauftragte den Rechtsdienst abzuklä-
ren, ob § 20 der Geschäftsordnung des Landrates (siehe
oben) tatsächlich in ein Dekret gehöre oder ob nicht die
Rechtsetzungsstufe des Gesetzes angemessen sei.

In seinen Ausführungen kommt der Rechtsdienst zum
Schluss, dass die Regelungsebene «Dekret» «nicht zwin-
gend falsch» sei, da § 20 auch als Ausführungsbestim-
mung zu den §§ 21 und 24 gesehen werden könne: «Die
Auskunftspflicht wird in dem Sinne automatisiert, als der
Regierungsrat gewisse Informationen von sich aus abge-
ben soll, ohne dass die Kommissionen die einzelnen Mit-
glieder des Regierungsrates im Einzelfall um Auskunft
bitten müssen.» Der Rechtsdienst stellt also fest, dass
eine Regelung, wie sie in § 20 der Geschäftsordnung
vorgesehen ist, auf der Dekretsstufe angesiedelt werden
könne, betont jedoch abschliessend deutlich: «Eine Rege-
lung der allgemeinen lnformationspflicht auf Gesetzes-
stufe würden wir aber bevorzugen.»

Die Sicherheitsdirektion sicherte der Kommission an ihrer
Sitzung vom 14. Dezember 2009 zu, diese Anpassung im
Rahmen der bevorstehenden Teilrevision des Landrats-
gesetzes vorzunehmen. Die Kommission ist der Ansicht,
bei dieser Gelegenheit sollte auch festgehalten werden,
zu welchem Zeitpunkt die Regierung die Kommissionen
über die Absichten von Vertragsverhandlungen zu infor-
mieren habe.

Aufgrund dieser Sachlage verzichtet die Kommission auf
das Einreichen eines eigenen Vorstosses zur Sache.

4. Antrag an den Landrat

://: Die Justiz- und Sicherheitskommission beantragt dem
Landrat einstimmig, die Postulate 2007/027 und
2007/291 abzuschreiben.

Binningen, 18. Januar 2010

Für die Justiz- und Sicherheitskommission:
Urs von Bidder, Präsident

Beilage:
Stellungnahme des Rechtsdienstes des Regierungsrates
vom 10. Dezember 2009
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